
Funktionserhalt – gemeinsame Verlegung
mit anderen Leitungen
Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

PROBLEM

Ich benötige eine konkrete Aussage zum
Thema »Mischverlegung«, beispielsweise
PVC-Kabel für die Allgemeinversorgung und
Funktionserhalt-Kabel der Sicherheitsstrom-
versorgung auf einer gemeinsamen Funk-
tionserhalt-Trasse.

Mir ist bewusst, dass man Leitungen für
den Funktionserhalt und für die Allgemeinver-
sorgung getrennt voneinander verlegen sollte.
Für kleinere Strecken und Kabelmengen wür-
de sich aus wirtschaftlichen und aus Platz-
gründen eine gemeinsame Trasse anbieten.

T. W., Sachsen

ANTWORT

Wer fordert den Funktions-
erhalt?

Zunächst müssen wir die Frage klären, wer
den Funktionserhalt fordert. Ist es a) der Be-
treiber der Anlage, der unter allen Umständen
einen sicheren Betrieb fahren möchte? Ist es
b) der Versicherer, der durch die Anforderung
für einen Funktionserhalt die Gefährdung sei-
nes versicherten Risikos in Grenzen halten
möchte? Ist es c) möglicherweise die Behör-
de, die für baurechtlich geforderte sicherheits-
technische Einrichtungen einen Funktions-
erhalt fordert?

Natürlich ist ein Funktionserhalt klar be-
schrieben und deshalb nicht zweideutig. Al-
lerdings kann man in Grenzfällen bzw. für
spezielle Einzelfälle immer eine Ausnahme-
regelung finden, die möglicherweise eine ge-
wisse Gefahrenerhöhung mit sich bringen,
die man aber möglicherweise hinnehmen
kann. Bei den beiden ersten der zuvor ge-
nannten Fälle wäre das noch relativ praktika-
bel, weil eine Person oder ein privates Unter-
nehmen (Betreiber oder Versicherer) unter
Umständen mit sich reden lässt. Natürlich
müsste vorweg eine vernünftige Begründung
sowie eine entsprechende Risikobewertung
zugrunde gelegt werden. Beim dritten Fall ist
dies bedeutend problematischer, weil die be-

hördlichen Regelungen keinen Spielraum
lassen und Regelungen für den Einzelfall nur
schwer durchsetzbar sind.

Behördliche Forderung
steht in der MLAR

Da Sie in Ihrer Anfrage von einer Sicherheits-
stromversorgung sprechen, liegt die Vermu-
tung nahe, dass es sich um eine behördliche
Anforderung handelt. Behördlich Anforde-
rungen zum Funktionserhalt für relevante si-
cherheitstechnische Einrichtungen werden
in der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
(MLAR) beschrieben, die in den verschiede-
nen Bundesländern entweder unverändert
oder leicht modifiziert als »Leitungsanlagen-
richtlinie« der jeweiligen Bauordnung zuge-
ordnet wird. Im Folgenden soll dabei die Ur-
schrift der Leitungsanlagenrichtlinie zur
Sprache kommen: die MLAR.

In der aktuell noch immer am häufigsten
verwendeten Fassung der MLAR (2005)
heißt es im Abschnitt 5.1.1 wörtlich: »Die
elektrischen Leitungsanlagen für bauord-
nungsrechtlich vorgeschriebene sicherheits-
technische Anlagen und Einrichtungen müs-
sen so beschaffen oder durch Bauteile abge-
trennt sein, dass die sicherheitstechnischen
Anlagen und Einrichtungen im Brandfall
ausreichend lang funktionsfähig bleiben
(Funktionserhalt). Dieser Funktionserhalt
muss bei möglicher Wechselwirkung mit an-
deren Anlagen, Einrichtungen oder deren
Teilen gewährleistet bleiben.«

Der Dreh- und Angelpunkt dieser Aussage
in Bezug auf Ihre Frage ist der letzte Satz:
»Dieser Funktionserhalt muss bei möglicher
Wechselwirkung mit anderen Anlagen, Ein-
richtungen oder deren Teilen gewährleistet
bleiben.« Hier geht es also um die Wechsel-
wirkungen zwischen der funktionserhalten-
den Leitungsanlage und anderen Einrichtun-
gen usw. – und dazu gehören auch Kabel und
Leitungen der allgemeinen Stromversorgung.

Zu der Vorgängerausgabe der Richtlinie
aus dem Jahr 2000 hatte die Baubehörde
noch einen Erläuterungstext hinzugefügt.

Auch diese Aussage der MLAR wurde darin
kommentiert. Wörtlich hieß es dort: »Bei der
Durchführung der Maßnahmen zum Funkti-
onserhalt sind auch evtl. Brände der elektri-
schen Leitungsanlagen für die allgemeine
Stromversorgung zu berücksichtigen. Es ist
daher z.B. nicht zulässig, die Leitungen der
Stromversorgung für die Sicherheitseinrich-
tungen gemeinsam mit Leitungen der allge-
meinen Stromversorgung in Schächten oder
Kanälen der Funktionserhaltsklasse E30
bzw. E90 nach DIN 4102-12 zu verlegen
oder Verteiler der Stromversorgung für die
Sicherheitseinrichtungen gemeinsam mit
Verteilern der allgemeinen Stromversorgung
in Räumen (…) ohne ergänzende Brand-
schutzmaßnahmen unterzubringen.«

Aus dieser Sicht geht es also nicht nur um
mehr oder weniger kurze Wegstrecken, in-
nerhalb derer eine Zusammenverlegung von
Leitungen der allgemeinen Stromversorgung
mit solchen der Sicherheitsstromversorgung
möglich sein sollte. Hier geht es um eine ab-
solute und alternativlose Trennung.

Risikobewertung im Einzelfall

Ob allerdings diese strenge Vorgabe im vor-
liegenden Fall zu 100% durchgesetzt wird,
kann ich in dieser Antwort nicht beurteilen.
Dies müsste Sie durch eine konkrete Anfrage
an denjenigen ermitteln, der den Funktions-
erhalt gefordert hat. Klärt man ihn über die
Notwendigkeit und den Umfang der Abwei-
chung auf sowie über die schlechten oder
viel zu aufwendigen Alternativen und ergänzt
dies mit einer durchdachten Risikobewer-
tung, dann kann es möglicherweise zu einer
Entscheidung für den Einzelfall kommen.
Wichtig ist aber, dass man sich solch eine
Entscheidung schriftlich geben lässt. Wenn
etwas passiert, erinnert sich später niemand
mehr an die mündlich erteilte Erlaubnis.

Noch ein Wort zur Risikobetrachtung: Die
sollte nicht bei der Frage stehen bleiben:
»Was soll schon passieren?«. Die korrekte
Antwort darauf lautet nämlich: »Alles«.

Herbert Schmolke
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